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SCHUTZ
UND WEHR

Luftschutztruppen und Zivilschutz
Im Zweiten Weltkrieg haben die örtlichen Luftschutzorganisationen ihre Dienste

als zivile und unbewaffnete Formationen, damals als «blauer Luftschutz»
bekannt, ausserhalb der Armee geleistet. Nach Beendigung des Krieges wurde
der zivile Luftschutz - in Verkennung der Bedürfnisse - weitgehend abgebaut.
Im Zuge der neuen Truppenordnung 1951 schritten die Bundesbehörden zur
Aufstellung einer neuen Truppengattung, der Luftschutztruppen. In die damals
formierten Einheiten wurden auch die diensttauglichen männlichen Angehörigen

der früheren Luftschutzorganisation eingeteilt.
Das war die Geburtsstunde unserer Luftschutztruppen mit ihrem ersten
Waffenchef, Oberstbrigadier Eric Münch. Die Gliederung und Ausrüstung der 29
Bataillone und 13 selbständigen Kompagnien wie auch die nach Gesichtspunkten

der Gesamtverteidigung bestimmten Mobilmachungsplätze sind darauf
ausgerichtet, dort in Schwerpunkten von Katastrophen eingreifen zu können, wo
die örtlichen Behörden und der Zivilschutz mit ihren Mitteln allein nicht mehr
durchkommen. Die militärischen Luftschutztruppen sind im Rahmen der
Gesamtverteidigung bewusst die Hilfe der Armee an die Zivilbevölkerung und
bilden somit ein aktives Bindeglied zum Zivilschutz, um damit auch einen
Beitrag zu seiner Glaubwürdigkeit zu leisten.
Seit 1951 haben die Luftschutztruppen auf dem Gebiet der Ausbildung und
Ausrüstung verschiedene Wandlungen durchgemacht, um, der Entwicklung
Rechnung tragend, immer besser auf ihre Aufgabe im Ernstfall vorbereitet zu
sein. Im eidgenössischen Konzept des Katastrophenschutzes spielen sie eine
wichtige Rolle. Die Wiederholungskurse der Luftschutztruppen werden mit der
Auflage geplant, dass während des ganzen Jahres dauernd eine Kompagnie
verfügbar ist und auf Pikett steht. Dazu kommen die verschiedenen Einsätze,
die Luftschutztruppen in Katastrophengebieten leisten, um tatkräftig für die
Stärkung der Bande zwischen Volk und Armee einzutreten.
Es war mir von 1957 bis 1968 als Instruktionsoffizier und als Waffenchef der
Luftschutztruppen von 1969 bis 1975 vergönnt, im Dienst dieser schönen Aufgabe

meinen Beitrag zum weitern Ausbau der Schlagkraft der Truppe zu
leisten. Nach wie vor sind alle Bestrebungen zu ihrer Verbesserung auf die schöne
humanitäre Aufgabe ausgerichtet, Menschen zu retten, sie aus Verschüttung,
Feuer und Rauch zu befreien, Erste Hilfe zu bieten und sie zur weitern Betreuung

zu führen. Voraussetzung für eine erfolgreiche Hilfeleistung der
Luftschutztruppen ist aber ein im ganzen Lande durchorganisierter, glaubwürdiger
und wirksamer Zivilschutz.

Oberstbrigadier Jean-Louis Jeanmaire
Waffenchef der Luftschutztruppen
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